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bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kern-mit Genugtuung verweisendauf die am 10. Oktober 1980
technische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungsmaß- erfolgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem
nahmen unterstellt sind, Protokoll über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I) , dem

feststellend, daß seit der Verabschiedung der Resolution
51/48 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1996 Israel
der einzige Staat im Nahen Osten ist, der noch nicht Partei des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist,

besorgtüber die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität in der Nahostregion
darstellt,

betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauenbildender geänderten Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffen- des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vor-
freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden richtungen (Protokoll II) am 3. Mai 1996 durch die Konfe-
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des renz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des Überein-
weltweiten Nichtverbreitungsregimes ist, kommens über das Verbot oder die Beschränkung bestimmter

feststellend, daß der Vertrag über das umfassende Verbot
von Kernversuchen verabschiedet und von einhundertneun-96

undvierzig Staaten, so auch einer Reihe von Staaten der unter Hinweisauf die Rolle, die das Internationale Komitee
Region, unterzeichnet worden ist, vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens

1. fordert den einzigen Staat in der Nahostregion, der
noch nicht Vertragspartei des Vertrags über die Nichtver- feststellend, daß nach Artikel 8 des Übereinkommens
breitung von Kernwaffen ist,auf, dem Vertrag ohne weitere Konferenzen einberufen werden können, um Änderungen des95

Verzögerungen beizutreten und Kernwaffen weder zu entwik- Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu
keln, zu erzeugen, zu erproben noch auf andere Weise zu prüfen, zusätzliche Protokolle über andere Kategorien konven-
erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und tioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht
als eine wichtige vertrauenbildende Maßnahme zwischen allen erfaßt sind, zu prüfen oder die Reichweite und den Anwen-
Staaten der Region und als einen Schritt auf dem Weg zur dungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen
Festigung des Friedens und der Sicherheit seine gesamten nicht Protokolle zu überprüfen und etwaige Änderungsvorschläge
den Sicherungsmaßnahmen unterstellten kerntechnischen oder Vorschläge für zusätzliche Protokolle zu prüfen, sowie
Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Interna- mit Genugtuung über den von der Überprüfungskonferenz in
tionalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen; ihrer Schlußerklärung vom 3. Mai 1996 gefaßten Beschluß,

2. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 1.begrüßtdie weiteren Ratifikationen und Annahmen
dieser Resolution Bericht zu erstatten; des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung

3. beschließt,den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/42. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung, möglichst viele Staaten beitreten, und fordert die Nachfolge-

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/49 vom 10. Dezember
1996 und ihre früheren Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden
verursachen oder unterschiedslos wirken können ,97

97

Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen
(Protokoll II) sowie dem Protokoll über das Verbot oder die97

Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III) ,97

die am 2. Dezember 1983 in Kraft traten,

sowie mit Genugtuung verweisendauf die Verabschiedung
des Protokolls über blindmachende Laserwaffen (Protokoll
IV) am 13. Oktober 1995 und die Verabschiedung des98

99

konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können,

und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat,

100

spätestens 2001 eine Überprüfungskonferenz einzuberufen,

des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über-
mäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken
können beziehungsweise die Beitritte dazu sowie die97    101

Ratifikationen und Annahmen des geänderten Protokolls über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen,
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II) be-99

ziehungsweise die Beitritte dazu ;101

2. fordert alle Staatennachdrücklich auf, soweit nicht
bereits geschehen, alles zu tun, um möglichst bald Vertrags-
parteien des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle und insbesondere des geänderten Protokolls II zu
werden, damit diesem Rechtsinstrument möglichst bald

staaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit schließ-
lich alle Staaten Vertragsparteien dieser Rechtsinstrumente
werden;

Siehe Resolution 50/245.96

Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 198097
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3. fordert insbesonderedie Vertragsstaaten des Überein- gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen,
kommensauf, ihre Zustimmung, durch das geänderte Proto- sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Zusammenarbeit
koll II gebunden zu sein, zum Ausdruck zu bringen, damit es in der Region,
möglichst bald in Kraft treten kann, und bis zu seinem Inkraft-
treten seine Sachbestimmungen soweit wie möglich ein-
zuhalten und deren Einhaltung sicherzustellen;

4. empfiehltdas Protokoll über blindmachende Laserwaf- alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen den
fen (Protokoll IV) allen Staaten erneutzur Beachtung, damit europäischen Ländern und den Mittelmeerländern verbessern98

diesem Rechtsinstrument möglichst bald möglichst viele können,
Staaten beitreten, und fordert insbesondere die Vertragsstaaten
auf, ihre Zustimmung, durch das Protokoll gebunden zu sein,
zum Ausdruck zu bringen, damit es möglichst bald in Kraft
treten kann;

5. fordertden Generalsekretärauf, in seiner Eigenschaft der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund-
als Verwahrer des Übereinkommens und der dazugehörigen schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den
Protokolle die Generalversammlung weiterhin regelmäßig über Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens und der zu achten,
Protokolle beziehungsweise über Beitritte dazu zu informieren,
und beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/43. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in behindern,
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen zu diesem eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt-
Thema, namentlich die Resolution 51/50 vom 10. Dezember frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist;
1996,

erneut erklärend, daß die Festigung und Förderung des meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in derzum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen
Mittelmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter,
ist, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der

eingedenkaller früheren Erklärungen und Verpflichtungen
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und verschiedenen
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeerregion
ergriffen worden sind,

in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und
Sicherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetrachtder bisherigen Bemühungen der arbeit ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden
Mittelmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des und koordinierten Antworten zu begegnen, und die generell
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des
die im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Dialogs, des Austausches und der Zusammenarbeit zu verwan-
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende
Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie
ihres zunehmenden Bewußtseins der Notwendigkeit weiterer

ferner in Anbetrachtdessen, daß die positiven Entwick-
lungen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im
Maghreb und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere,

erneut erklärend, daß alle Staaten gehalten sind, zur
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen,
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen

102

Kenntnis nehmendvon den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten
Rahmen für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der
Region vorgeben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die anhaltende
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs ,103

1. erklärt erneut, daß die Sicherheit im Mittelmeerraum

2. bringt ihre Genugtuungüber die von den Mittel-

Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst-
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge-
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung,
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan-
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen;

3. würdigtdie Anstrengungen, die die Mittelmeerländer
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Zusammen-

Resolution 2625 (XXV), Anlage.102

A/52/427 und Korr.1.103




